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225. Strassen (Bülach, Glattfelden, Schaffhauserstrasse, 4-Spur-
Ausbau, Abschnitt Hardwald, Vergabeerhöhung)

Mit RRB Nr. 618/2021 wurde das Projekt für den vierspurigen Ausbau 
der Schaffhauserstrasse, Abschnitt Hardwald, in der Stadt Bülach und 
der Gemeinde Glattfelden sowie die weiteren damit verbundenen Mass-
nahmen festgesetzt. Mit RRB Nr. 638/2016 wurde für das Projekt eine 
gebundene Ausgabe von Fr. 32 349 000 und mit Kantonsratsbeschluss vom 
29. Mai 2017 (Vorlage 5288a) ein Objektkredit von Fr. 62 191 000, insge-
samt Fr. 94 540 000, bewilligt.

Die Vorarbeiten wurden mit Verfügung der Baudirektion (BDV) 
Nr. 1625/2022 aufgrund eines offenen Verfahrens zu Fr. 3 461 931.95 an 
die Cellere Bau AG, Bassersdorf, mit dem Hinweis, dass sich die Ver-
gabesumme für Unvorhergesehenes und Regiearbeiten auf Fr. 3 980 000 
erhöhen kann, vergeben.

Während der Ausführung der Vorarbeiten wurde ersichtlich, dass Zu-
satzaufwendungen erforderlich werden. Diese sind wie folgt begründet:
–	 Mehrkosten infolge Auf‌lagen des Eidgenössischen Rohrleitungsin-

spektorates (ERI): Mehraufwand infolge Wartezeiten, da in Aussicht 
gestellte Bewilligungen vom ERI wiederholt verspätet erteilt worden 
sind; Auf‌lage, über der bestehenden Gasleitung eine Schutzplatte aus 
Beton zu errichten; Mehrverbrauch an Kiesmaterialien infolge der 
Notwendigkeit zur gleichmässigen Überschüttung der Schutzplatte; 
Erstellung zusätzlicher Baupisten infolge Änderungen am Konzept 
Boden-Zwischenlager;

–	 Mehrkosten infolge Auf‌lagen der Schweizerischen Bundesbahnen: 
Aufwendigeres Absturzsicherheitssystem als vorgesehen; Mehrver-
brauch an Kiesmaterialien infolge Achsverschiebung der Strasse von 
der Bahn weg;

–	 Mehrkosten infolge örtlicher Gegebenheiten: Höhere Entsorgungs-
kosten des Aushubs aufgrund vorgefundener Fremdstoffe/Verschmut-
zungen im bestehenden Strassenkörper; Mehrverbrauch an Kiesmate-
rialien infolge unzureichender topografischer Grundlagen; Erstellung 
von zusätzlicher Strassenentwässerung;

–	 Mehrkosten zur Verbesserung der Ausfallsicherheit der provisorischen 
Umfahrungsstrasse: Verwendung eines hochwertigeren Geotextils;

–	 Mehrkosten infolge Schutzmassnahmen Fauna: Erstellung eines Am-
phibien-/Kleintierdurchlasses unter der provisorischen Umfahrungs-
strasse.
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Die Mehrkosten abzüglich der Minderkosten betragen gemäss Kosten-
schätzung vom 15. Dezember 2022 insgesamt Fr. 847 076.65.

Die Vertragssumme von Fr. 3 461 931.95 ist um Fr. 847 076.65 auf 
Fr. 4 309 008.60 zu erhöhen. Für Regiearbeiten und Unvorhergesehenes 
auf noch nicht ausgeführten Arbeiten von rund Fr. 3 500 000 kann sich 
dieser Betrag um rund 15% (Fr. 520 991.40) erhöhen. Die gesamte Ver-
gabesumme beträgt somit neu Fr. 4 830 000. Die Kosten sind durch die mit 
RRB Nr. 638/2016 bewilligte Ausgabe und dem mit Kantonsratsbeschluss 
vom 29. Mai 2017 (Vorlage 5288a) beschlossenen Objektkredit gedeckt. 
Den gesamten Rechnungsverkehr hat das Objekt Nr. 84L-10104, Bülach, 
Glattfelden, aufzunehmen.

Auf Antrag der Baudirektion

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Der Betrag der Vergabe an die Cellere Bau AG, Bassersdorf, ge-
mäss BDV Nr. 1625/2022 wird für zusätzliche Baumeisterarbeiten an-
lässlich der Vorarbeiten für den 4-Spur-Ausbau der Schaffhauserstrasse 
Abschnitt Hardwald in Bülach und Glattfelden von Fr. 3 461 931.95 auf 
Fr. 4 309 008.60 erhöht. Die Vergabesumme kann sich für Unvorherge-
sehenes auf Fr. 4 830 000 erhöhen. 

II. Der Betrag geht zulasten der Investitionsrechnung der Leistungs-
gruppe Nr. 8400, Tiefbauamt.

III. Mitteilung an die Baudirektion.

Vor dem Regierungsrat 
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli


